
Gemeinde Dollern 

Lange Straße 47/49,  

21640 Horneburg 

Tel. 04163 / 8079-0, Fax 8079 -46 

Gemeinde Dollern – Samtgemeinde Horneburg - Landkreis Stade 

 

Begründung zur  

3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9a "Sondergebiet Mohr“ 

 

 

 

Bebauungsplan der Innenentwicklung 
im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a (2) BauGB 

 

Stand: Entwurf 22.06.2016 

 

 

 

Büro Hamburg  

Palmaille 96, 22767 Hamburg  

Tel. 040 / 380 375-670 Fax -671 

stadtplanung@cap-plan.de 



Gemeinde Dollern              3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9a „Sondergebiet Mohr“ 

Inhaltsverzeichnis 

1 Grundlagen der Planung 1 

1.1 Rechtsgrundlagen der Planung 1 
1.2 Anlass, Erfordernis und Ziele der Planaufstellung 1 
1.3 Geltungsbereich und Größe des Plangebietes 2 
1.4 Aufstellung im beschleunigten Verfahren 2 

2 Gegenwärtige Situation im Plangebiet 3 

2.1 Verkehrserschließung, Nutzung und Bebauung 3 
2.2 Belange des Umweltschutzes 3 

3 Planerische Rahmenbedingungen 5 

3.1 Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung 5 
3.2 Darstellung des Flächennutzungsplans 6 
3.3 Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplans 7 

4 Erläuterungen zu den Planinhalten 8 

4.1 Maß der baulichen Nutzung 9 
4.2 Überbaubare Grundstücksfläche 9 
4.3 Grünordnung 9 
4.4 Flächen für Stellplätze und Tiefgarage 10 
4.5 Grundstückszufahrten 10 
4.6 Örtliche Bauvorschriften gemäß § 84 NBauO 10 
4.7 Rechtswirkung entgegenstehender Festsetzungen 11 

5 Auswirkungen der Planung 11 

5.1 Verkehrsaufkommen, Lärm- und Lichtimmissionen 11 

6 Eingriffsregelung 12 

7 Maßnahmen zur Verwirklichung 12 

7.1 Bodenordnung 12 
7.2 Kosten und Finanzierung 13 

8 Flächenangaben 13 

 



Gemeinde Dollern              3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9a „Sondergebiet Mohr“ 

1 

1 Grundlagen der Planung  

1.1 Rechtsgrundlagen der Planung 

Der Bebauungsplan wird auf Grund folgender rechtlicher Grundlagen aufgestellt: 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 

S.2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes 

vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722), 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 

BauNVO) in der Fassung vom 23.1.1990 (BGBl. I S.132), zuletzt geändert durch Artikel 

2 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und 

weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11.6.2013 (BGBl. I S. 1548), 

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 

(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzVO) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt 

geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwick-

lung in den Städten und Gemeinden vom 22.7.2011 (BGBI. I S. 1509), 

 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 03.04.2012 mit Be-

kanntmachung vom 12.04.2012 (Nds. GVBI Nr. 5/2012, 46), zuletzt geändert § 4 durch 

Art. 2 des Gesetzes vom 23.07.2014 (Nds. GVBI. S. 206) 

 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 
17.12.2010, zuletzt geändert § 161 durch § 4 des Gesetzes vom 12.11.2015 (Nds. 
GVBI. S. 311). 

1.2 Anlass, Erfordernis und Ziele der Planaufstellung 

Das Einkaufzentrum „Mohr“ in Dollern ist ein etablierter großflächiger Einzelhandelsstandort 

in der Region und der Samtgemeinde Horneburg sowie Versorgungszentrum der Gemeinde 

Dollern. Neben einem Möbel-, Schuh-, Mode- und Sportartikelmarkt gibt es auch ein Restau-

rant. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich zudem ein Supermarkt.  

Der Eigentümer des Einkaufzentrums „Mohr“ plant nun die Erweiterung seiner Verkaufsflä-

chen von ca. 15.500 qm auf ca. 18.500 qm. Dies ist durch die Festsetzungen der bestehen-

den Bebauungspläne Nr. 9a und Nr. 9a, 2. Änderung abgedeckt. Bei den Planungen für die 

Verkaufsflächenerweiterung ist jedoch deutlich geworden, dass eine zweckmäßige Anord-

nung von neuen Stellplätzen auf den zur Verfügung stehenden Flächen nicht ohne weiteres 

möglich ist. Insgesamt ist eine Erhöhung der Zahl der Stellplätze von ca. 515 auf ca. 650 

Stellplätze erforderlich. Der Mehrbedarf soll vor allem durch den Bau einer Tiefgarage und 

einer Parkpalette geschaffen werden.  

Die Planung, zusätzliche Stellplätze in einer Parkpalette an der Straße „Am Buschteich un-

terzubringen, wurde mit der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9a beabsichtigt. Unklar-

heiten und dem Vorhaben widersprechende Festsetzungen des bestehenden Bebauungs-

plans führten jedoch dazu, dass die 2. Änderung in dieser Form nicht umsetzbar ist. Die im 

Bebauungsplan Nr. 9a zugelassene Tiefgarage ist mit einer städtebaulich nicht begründeten 

Zahl maximaler Stellplätze begrenzt.  

Als Lösung für die beabsichtigte Reorganisation und Optimierung der Stellplatzsituation auf 

dem Grundstück sind weitere Änderungen und Klarstellungen zu den Festsetzungen in den 

bestehenden Bebauungsplänen erforderlich, so dass nun in den entsprechenden Punkten 

der Bebauungsplan Nr. 9a und der Bebauungsplan Nr. 9a, 1. Änderung, angepasst werden 

und im gleichen Zug der Bebauungsplan Nr. 9a, 2. Änderung, aufgelöst wird, da dessen 

Festsetzungen in diese 3. Änderung integriert werden sollen.  
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1.3 Geltungsbereich und Größe des Plangebietes 

Der Änderungsbereich umfasst die Grundstücksflächen des Einkaufszentrums „Mohr“ sowie 

Teile der Straße  „Am Buschteich“, die in der zentralen Ortslage Dollerns gelegen sind. 

Das Plangebiet liegt in der zentralen Ortslage Dollerns und umfasst den räumlichen Gel-

tungsbereich des Bebauungsplans Nr. 9a "Sondergebiet Mohr“ sowie die Geltungsbereiche 

seiner 1. und 2. Änderung vollständig. 

Es handelt sich um die Flurstücke 63/23, 63/25, 64/11, 64/252, 64/221, 64/211, 64/224, 

64/250, 64/223, 64/249 und Teile der Flurstücke 64/255 und 33/22 der Flur 4 in der Gemar-

kung Dollern. Das Plangebiet ist in der nachfolgenden Abbildung gekennzeichnet. 

 

 

 

1.4 Aufstellung im beschleunigten Verfahren 

Ziel und Inhalt der Planung sind Maßnahmen der Innenentwicklung. Die zulässige Grundflä-

che wird nicht verändert, sondern lediglich die Überschreitungsmöglichkeit durch Nebenan-

lagen, Stellplätze und Garagen erhöht. Insofern kann das Verfahren gemäß § 13a BauGB 

durchgeführt werden.  

Es gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 

BauGB. Entsprechend wird von einer Umweltprüfung abgesehen. Es ist kein Umweltbericht 

zu erstellen, und es werden keine umweltrelevanten Informationen eingeholt. Ein Monitoring 

wird nicht durchgeführt. Eventuelle Eingriffe in Natur und Landschaft gelten als im Sinne des 

§ 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Ein 

Ausgleich im Sinne der Eingriffsregelung ist nicht zu schaffen. 
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2 Gegenwärtige Situation im Plangebiet 

2.1 Verkehrserschließung, Nutzung und Bebauung 

Das Plangebiet liegt im Siedlungskern von Dollern und ist über die angrenzende Straße „Am 

Buschteich“ erschlossen. Prägend sind der massive Gebäudekomplex des Einkaufszent-

rums „Mohr“ sowie des zugehörigen Sporthauses und der die dazwischen liegenden Stell-

platzflächen. Es sind kaum Grün- und Freiflächen auf den Grundstücken vorhanden.  

Das Plangebiet liegt in der Ortsmitte von Dollern und ist vollständig von Bebauung um-

schlossen. Die Umgebung wird überwiegend durch eine Einzelhausbebauung mit Wohnnut-

zung geprägt. Nur im Norden befindet sich ein mit Geschäfts- und Wohnnutzungen durch-

mischter Bereich.  

2.2 Belange des Umweltschutzes 

Boden 

Der Bodens wird gem. der bodenkundlichen Standortkarte des Landschaftsrahmenplans 

(LRP) für den Landkreis Stade der grundwasserfernen, ebenen bis welligen Geest zugeord-

net. Es handelt sich um einen Standort mit trockenen, in tieferen Lagen grundwasserbeein-

flussten, nährstoffarmen Sandböden, verwehbar (Bodentyp 222). Die Böden sind als Podso-

le und Podsol-Braunerden, in tieferen Lagen Gley-Podsole vergesellschaftet. 

Erhebliche Vorbelastungen für den Boden können insbesondere durch intensive Nutzungen 

und durch Ablagerungen entstehen, wodurch das Bodenleben und das Grundwasser beein-

trächtigt worden sein können.  

Es ist davon auszugehen, dass durch die vorhandene Bebauung und versiegelte Flächen 

Gefüge und chemisch-physikalische Eigenschaften der Böden beeinträchtigt, und die Vielfalt 

und Zahl der Bodenlebewesen eingeschränkt sind. Daher wird von einer bestehenden Be-

einträchtigung ausgegangen.  

Aufgrund der vorhandenen Nutzung und Versiegelung ist der Planbereich hinsichtlich des 

Funktionselementes Boden von geringer Bedeutung. 

Wasser  

Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes Dollern III. Die Aussa-

gen der Schutzzonenverordnung sind entsprechend zu beachten. Für Bauprojekte ist eine 

wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen.  

Da der Planbereich und seine nähere Umgebung bereits intensiv genutzt werden und groß-

flächig versiegelt sind, ist keine erhebliche Beeinträchtigung des oberflächennahen Grund-

wassers anzunehmen.  

Vor diesem Hintergrund sind keine nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

bzw. eine unzulässige Verschmutzung des Grundwassers durch die Planung zu erwarten.  

Oberflächengewässer sind von der Planung nicht betroffen. 

Luft und Klima 

Das Plangebiet gehört dem Klimabezirk „Niedersächsisches Flachland“ an und ist atlantisch 

geprägt. Kennzeichnend für dieses maritime meeresnahe Küstenklima sind kühle Sommer 

und milde Winter sowie ein früher beginnender und lang andauernder Frühling und Herbst. 

Die jährliche Niederschlagsmenge schwankt zwischen 600 bis 700 mm pro Jahr. Die mittlere 
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Lufttemperatur liegt bei ca. 16,5° Celsius. Der Wind weht im Sommer überwiegend aus SW, 

während im Winter NO-Winde vorherrschen. 

Durch die vorhandene PKW-Frequenz des Einkaufzentrums und die direkt angrenzende 

Stellplatznutzung liegt eine mäßige Vorbelastung der Luft mit Schadstoffimmissionen vor. 

Der Bewuchs im Plangebiet kann dabei kaum zur Frischluftentstehung beitragen. 

Für die Luft und das Klima hat das Gebiet deshalb nur eine geringe Bedeutung.  

Orts- und Landschaftsbild 

Da der Planbereich innerörtlich liegt, hat er keine Bedeutung für das Landschaftsbild.  

Das Ortsbild ist in diesem Bereich einerseits geprägt durch die vergleichsweise massiven 

Baukörper des Einkaufszentrums „Mohr“ und andererseits durch die umgebende kleinteilige 

Wohn- und Geschäftshausbebauung in offener Bauweise.  

Das Ortsbild ist an dieser Stelle als wenig empfindlich zu bewerten.  

Arten und Lebensgemeinschaften  

Das Plangebiet ist komplett von Siedlungsflächen umgeben. Eine Beeinträchtigung von 

Schutzgebieten ist nicht zu erwarten. 

Es befinden sich keine Naturdenkmäler im Plangebiet, auch sind keine geschützten Objekte 

oder geschützten Gebiete im Sinne des Naturschutzrechts durch die Planung betroffen. Es 

besteht aufgrund der vorhandenen Nutzung und Bebauung sowie der Lage im Stadtgefüge 

kein Verdacht auf einen besonderen Untersuchungsbedarf für geschützte Arten.  

Diese Änderung findet im beplanten Innenbereich statt, der als „Neuzeitliche Innenstadt“ 

(OIN) ohne höherwertige Strukturen zu beschreiben ist. Die Bepflanzung auf dem Grund-

stück setzt sich aus den typischen heimischen Gehölzarten zusammen.  

Wegen der Ausprägung und dem geringen Alter der Vegetation sowie der anthropogenen 

Einflüsse wird der unversiegelte Bestand als Biotop von allgemeiner Bedeutung mit gerin-

gem Entwicklungspotenzial angesehen.  

Artenschutz 

Der Gehölzbestand im Plangebiet kann eine Bedeutung als Lebensraum für Vögel haben.  

Die geplante Nutzungsänderung führt nicht zu einer erhöhten Beeinträchtigung besonders 

geschützter Arten. Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen gelten aber auch unabhängig 

vom Bebauungsplan. So ist stets sicherzustellen, dass Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

streng geschützter Arten bei der konkreten Umsetzung der Planung – auch des bestehen-

den Bebauungsplans - nicht betroffen sind, z.B. auch durch den Zeitpunkt der Beseitigung 

der Gehölze. Vor der Beseitigung von Gehölzen ist zu prüfen, ob in den zu fällenden Bäu-

men oder Sträuchern Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Arten vorhanden sind. 

Ggf. ist ein sachgerechter künstlicher Ersatz im Nahbereich zu schaffen.  

Altlasten 

Angaben oder Hinweise über Altlasten, Altstandorte und Altablagerungen sind im Geltungs-

bereich des Bebauungsplans nicht bekannt. 
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Kultur- und Sachgüter 

Im Plangebiet und seiner näheren Umgebung sind keine geschützten Baudenkmale nach § 

3 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) vorhanden, die in ihrer Gestalt oder 

Wirkung durch die Planung beeinträchtigt würden.  

Ein Verdacht auf Bodenfunde ist ebenfalls nicht bekannt. Jedoch ist darauf hinzuweisen, 

dass ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde, die im Zuge von Bau- und Erdarbeiten ge-

macht werden, unverzüglich dem Landkreis Stade, Untere Denkmalschutzbehörde, mitzutei-

len sind. Maßnahmen, die zur Beeinträchtigung oder Zerstörung von Fundstellen führen, 

sind zu unterlassen.  

Immissionsschutz 

Das vorhandene Einkaufszentrum verursacht ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, so dass 

eine Vorbelastung für die benachbarte Wohnbebauung durch Lärmimmissionen besteht. Die 

Schutzansprüche der benachbarten Wohnbebauung müssen auch bei einer Erweiterung des 

Einkaufszentrums und seiner Stellplatzanlagen unverändert gewahrt bleiben.  

 

3 Planerische Rahmenbedingungen 

3.1 Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

Die Planung ist an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung anzupassen. Für die 

Planung maßgeblich sind die Festlegungen im Landes-Raumordnungsprogramm 2008 

(LROP) des Landes Niedersachsen sowie im Regionalen Rauordnungsprogramm 2013 

(RROP) des Landkreises Stade. 

Die Gemeinde Dollern ist Teil der Samtgemeinde Horneburg und liegt an einer zentralen 

Siedlungsachse zwischen den Mittelzentren Buxtehude und Stade. 

Innerhalb der Samtgemeinde erfüllt Horneburg die Funktion des Grundzentrums. Dollern hat 

weder eine zentralörtliche Funktion noch werden dem Ort gem. RROP Schwerpunktaufga-

ben zugewiesen. 

Mit dem Einkaufszentrum Mohr hat sich in Dollern jedoch in der Vergangenheit ein großflä-

chiger Einzelhandelsbetrieb entwickelt, der einen weit über die Kreisgrenzen hinaus reichen-

den Einzugsbereich hat. Hier werden auf gegenwärtig ca. 15.500 m² Verkaufsfläche eine 

Vielzahl von Sortimenten des aperiodischen Bedarfs angeboten. 

Die Planung dient der Sicherung und dem Ausbau dieser zentralen Versorgungsstrukturen 

und stellt zudem eine angemessene Verdichtung innerhalb der vorhandenen Ortslage dar.  

Die Planung trägt damit zur Stärkung des bestehenden zentralen Versorgungsbereiches bei 

und unterstützt die Ziele der Raumordnung und Landesplanung, nach denen eine Verdich-

tung innerhalb vorhandener Ortslagen einer Siedlungserweiterung in die offene Landschaft 

vorzuziehen ist.  
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3.2 Darstellung des Flächennutzungsplans 

Der Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Der Flächennutzungs-

plan (FNP) der Samtgemeinde Horneburg stammt aus dem Jahr 1995 und ist mit der 8. Än-

derung 2014 digitalisiert worden. Im wirksamen FNP wird das Plangebiet als Sondergebiet 

„großflächiger Einzelhandel“ dargestellt. Die nördlich bzw. nordwestlich angrenzenden 

Bereiche sind als Wohnbauflächen dargestellt. Der Bebauungsplan ist somit als aus dem 

Flächennutzungsplan entwickelt anzusehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. oben: Auszug aus dem FNP, Digitalisierung auf dem Stand der 8. Änderung 2014 (oh-

ne Maßstab) 
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3.3 Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplans 

Der Planbereich ist Teil des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 9a „Sondergebiet 

Mohr“ (SO), der in Teilflächen durch die 1. Änderung und in anderen Teilflächen durch die 2. 

Änderung ersetzt wurde. Der Bebauungsplan setzt ein Sondergebiet für großflächigen Ein-

zelhandel, Flächen für Stellplätze sowie Grünflächen fest. 

 

Abb. oben: Bebauungsplan Nr. 9a und 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9a (rechts), 

beides ohne Maßstab;  

Die 2. Änderung ist als Textbebauungsplan aufgestellt worden, deren Geltungsbereich unten 

stehend rot dargestellt ist 
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Mit der 1. Änderung wurde die Errichtung des Sporthauses im Osten der Grundstücksflä-

chen ermöglicht. Dazu wurden Teilflächen, die zuvor für Stellplätze vorgesehen waren, be-

baubar gemacht.  

Die 2. Änderung hatte zum Ziel, auf einer kleinen Fläche am Buschteich eine Parkpalette zu 

ermöglichen. Sie wurde als Textbebauungsplan aufgestellt, in dem Nebenanlagen, Garagen 

und Stellplätze auch außerhalb der Baugrenzen zugelassen werden sollten.  

 

4 Erläuterungen zu den Planinhalten 

Das Vorhaben, die Verkaufsflächen erweitern zu können, mehr Stellplätze anbieten zu kön-

nen und dafür sowohl eine Tiefgarage als auch eine Parkpalette zu errichten, erfordert ver-

schiedene Änderungen der textlichen Festsetzungen in den vorhandenen Bebauungsplänen 

Nr. 9a und Nr. 9a, 1. Änderung.  

Dabei handelt es sich im Einzelnen um die folgenden Punkte:  

  Bisherige Festsetzung Neue Festsetzung (3. Änderung) 

Textliche Festsetzungen   

1.  Grundflächenzahl 0,48 zzgl. 50% Überschrei-
tung für Stellplätze und Ne-
benanlagen (= Überschrei-
tung bis zu 0,72)  

0,48 zuzüglich Überschreitung für 
Nebenanlagen, Stellplätze und Gara-
gen bis zu 0,95 

2. Zulässigkeit von Neben-
anlagen, die Gebäude 
sind, außerhalb der 
Baugrenzen 

Nicht zulässig Zulässig 

3. Standorte von anzu-
pflanzenden Bäumen 

Standorte zeichnerisch fest-
gesetzt 

Standorte frei wählbar im Geltungs-
bereich; Zeichnung nicht bindend 

4.1 Stellplätze Nur in den zeichnerisch fest-
gesetzten Bereichen zuläs-
sig 

Im gesamten Sondergebiet zulässig 

4.2 Tiefgarage Max. 240 Stellplätze Keine Begrenzung 

4.3 Die zeichnerisch festge-
setzte Fläche für Stell-
plätze ist Teil des Son-
dergebietes 

Nicht eindeutig geregelt Klarstellung 

4.4 Zufahrten Einfahrtsbereiche sind fest-
gesetzt, aber Unklarheit, ob 
an anderer Stelle auch Ein-
fahrten sein dürfen 

Klarheit: Ein- und Ausfahrten an der 
Straße „Am Buschteich“  außerhalb 
der festgesetzten Einfahrtsbereiche 
möglich. 

Örtliche Bauvorschrift   

1.1 Ausführung der Außen-
wandflächen 

Nur Farbe und Materialien 
festgesetzt 

Zusätzlich: Ausschluss von Blendwir-
kungen 

1.2 Mindestdachneigung Flachdächer nur für Haupt-
gebäude zulässig. Alle un-
tergeordneten Bauteile, Vor-
dächer u.ä. > 30° 

Keine Mindestdachneigung für Ne-
bengebäude, überdachte Stellplätze 
(Parkpaletten) und Garagen 
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4.1 Maß der baulichen Nutzung 

Grundflächenzahl (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 19 BauNVO) 

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird bereits im Bestand vor allem durch Stellplätze deutlich 

überschritten. Die Erhöhung der Überschreitungsmöglichkeit trägt dem Rechnung. Damit 

nach dem Bebauungsplan die Stellplätze in dem Maße zulässig sind, wie es für eine Einzel-

handelsnutzung typisch ist, wird die Überschreitung gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO ab-

weichend vom Regelfall (50% Überschreitung) erhöht. Zukünftig ist damit eine Versiegelung 

von 95% statt 72% der Flächen im Sondergebiet zulässig. Damit wird dem für großflächigen 

Einzelhandel charakteristischen hohen Stellplatzbedarf Rechnung getragen und sicherge-

stellt, dass Kunden nicht in den angrenzenden Straßenräumen der Wohngebiete parken. 

Zugleich entspricht dieser Versiegelungsgrad auch in etwa dem tatsächlichen Bestand, 

wenn die Stellplatzflächen dem Sondergebiet zugeordnet werden. Aufgrund des bestehen-

den hohen Versiegelungsanteils des Grundstücks sind mit der Überschreitung der zulässi-

gen Grundflächenzahl keine Auswirkungen auf die natürlichen Funktionen des Bodens zu 

erwarten. 

4.2 Überbaubare Grundstücksfläche 

Nebenanlagen außerhalb der Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

Der bisherige Bebauungsplan regelt, dass Nebenanlagen, die Gebäude sind, nur innerhalb 

der Baugrenzen zulässig sind. Aus städtebaulicher Sicht spricht aber nichts dagegen, dass 

Nebengebäude, z.B. mit Technikräumen, Müllräumen oder Fahrradabstellanlagen auch au-

ßerhalb der Baugrenzen errichtet werden, da von ihnen nicht die gleichen städtebaulichen 

Wirkungen ausgehen, wie von den Hauptgebäuden des Einkaufszentrums. Sie sollen daher 

zukünftig auch außerhalb der Baugrenzen zulässig sein.  

4.3 Grünordnung 

Anpflanzungen von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

Im bisherigen Bebauungsplan sind die Bäume, die anzupflanzen sind, standortgenau fest-

gesetzt. Bei einer Umgestaltung der Stellplatzanlagen führt dies zu Einschränkungen, die 

eine zweckmäßige Anordnung auf dem Grundstück verhindern können. Zweck der Festset-

zung ist, dass eine gewisse Durchgrünung des Geländes – insbesondere der Stellplatzanla-

ge – erreicht wird. Dafür ist es wichtiger, dass die vorgesehene Zahl der Bäume gepflanzt 

wird, als dass die Bäume an genau festgelegten Standorten gepflanzt werden.  

Aus diesem Grund wird nunmehr festgesetzt, dass die Standorte aller anzupflanzenden 

Bäume innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans frei gewählt wer-

den können. Die zeichnerischen Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 9a „Sondergebiet 

Mohr“ stellen insoweit nur Standortvorschläge, aber keine bindenden Standorte dar.  

Erhaltung von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

Der Bebauungsplan Nr. 9a „Sondergebiet Mohr“ setzt einzelne Bäume als zu erhalten fest, 

enthält aber keine Regelung dazu, was im Falle eines Verlustes zur Kompensation erfolgen 

soll. Um hierzu Klarheit zu schaffen, wird eine Regelung zu den zu erhaltenen Bäumen er-

gänzt. Danach wird zunächst klargestellt, dass der als zu erhalten festgesetzte Baumbe-

stand dauerhaft zu erhalten und zu pflegen ist. Ergänzend wird eine Regelung hinzugefügt, 

dass bei Verlust innerhalb eines Jahres Ersatz durch Neupflanzungen derselben Art und An-

zahl innerhalb des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans zu schaffen ist.   
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4.4 Flächen für Stellplätze und Tiefgarage  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Im bestehenden Bebauungsplan Nr. 9a sind Flächen für Stellplätze und eine Tiefgarage 

zeichnerisch festgesetzt. Diese Festsetzung ist insofern unklar, als nicht ersichtlich ist, ob 

die festgesetzten Flächen eine ausschließende Wirkung haben, d.h. außerhalb der Flächen 

keine Stellplätze und Tiefgaragen errichtet werden dürfen. Darüber hinaus ist für die Flächen 

unklar, ob sie als Teil des Sondergebietes zu sehen sind, denn im Bebauungsplan sind sie 

flächig farbig angelegt. Um diese Unklarheiten auszuräumen und insoweit Planungssicher-

heit für die geplanten Baumaßnahmen zu erlangen, werden Stellplätze im gesamten Son-

dergebiet zugelassen, auch als Tiefgarage unter den Gebäuden bzw. unter der Gelände-

oberfläche. Darüber hinaus wird durch eine textliche Festsetzung klargestellt, dass die Flä-

chen als Teil des Sondergebietes anzusehen sind.  

Die heutigen Anforderungen an die Gestaltung eines Einkaufszentrums setzen eine größere 

Zahl an Stellplätzen voraus, als es im Bebauungsplan Nr. 9a vorgesehen wurde. So wurde 

im Bebauungsplan Nr. 9a auch die Zahl der Stellplätze in der Tiefgarage auf 240 Stellplätze 

begrenzt. Aus städtebaulicher Sicht steht einer Vergrößerung der Stellplatzzahlen in der 

Tiefgarage nichts im Wege. Sie erscheint erforderlich, damit die Zahl der zur Verfügung ste-

henden Stellplätze mit der im Bebauungsplan schon ermöglichten Verkaufsfläche korres-

pondiert. Zudem wird eine Unterbringung von möglichst viel Kundenverkehr in einer Tiefga-

rage als für die Nachbarschaft verträglicher angesehen als eine oberirdische Unterbringung.  

Daher wir die bisher geltende Obergrenze von 240 Stellplätzen in der Tiefgarage aufgeho-

ben.  

4.5 Grundstückszufahrten 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Im Bebauungsplan Nr. 9a sind die Einfahrtsbereiche zu den Stellplatzanlagen von der Stra-

ße „Am Buschteich aus festgesetzt. Zum Birkenweg sind dagegen Ein- und Ausfahrten nicht 

zugelassen. Unklar ist, ob in den übrigen Bereichen zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche  

Ein- und Ausfahrten zulässig wären. Um dies klarzustellen, wird in der 3. Änderung festge-

setzt, dass an der Straße „Am Buschteich“ Ein- und Ausfahrten auch außerhalb der festge-

setzten Einfahrtsbereiche zulässig sind.   

4.6 Örtliche Bauvorschriften gemäß § 84 NBauO 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 9a und dem Bebauungsplan Nr. 9a, 1. Änderung sind auch ört-

liche Bauvorschriften nach der Niedersächsischen Bauordnung erlassen worden. Diese ver-

langen aus heutiger Sicht und in Bezug auf das Vorhaben eine Anpassung in zwei Punkten. 

Ausführung der Außenwandflächen 

Beim Befahren von Parkpaletten kann aufgrund der offenen Außenwände eine Blendwirkung 

durch Scheinwerfer für die benachbarten Wohngebäude ausgehen. Dem muss durch die 

Fassadengestaltung begegnet werden. Dies wird in den örtlichen Bauvorschriften vorgege-

ben.  

Mindestdachneigung 

Die geltende Vorschrift, dass Flachdächer nur für die Hauptgebäude und Hauptdachflächen 

zulässig sind, wird aufgehoben. Zukünftig sollen Nebengebäude, überdachte Stellplätze 

(Parkpaletten) und Garagen zweckmäßigerweise auch mit Flachdächern versehen werden 

können. Zur Gestaltung des Ortsbildes ist aus heutiger Sicht auf diesen Gebäuden kein ge-

neigtes Dach erforderlich.  
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4.7 Rechtswirkung entgegenstehender Festsetzungen 

Mit dieser 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9a werden einzelne Festsetzungen und In-

halte des Bebauungsplans Nr. 9a und des Bebauungsplans Nr. 9a, 1. Änderung geändert. 

Die übrigen, von diesen Änderungen nicht berührten Festsetzungen beider Bebauungspläne 

sind weiterhin gültig. Damit keine Widersprüche durch die neuen Festsetzungen bzw. diesen 

neuen Bebauungsplan auftraten, wird in der Satzung ebenfalls festgesetzt, dass entgegen-

stehende Festsetzungen mit der Bekanntmachung dieser Änderung für deren räumlichen 

Geltungsbereich außer Kraft treten. Darüber hinaus wird klargestellt, dass alle übrigen gülti-

gen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 9a „Sondergebiet Mohr“ sowie des Bebau-

ungsplans Nr. 9a „Sondergebiet Mohr“, 1. Änderung von dieser Änderung unberührt bleiben.  

Die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9a wird mit dieser 3. Änderung obsolet und daher 

außer Kraft gesetzt.  

 

5 Auswirkungen der Planung  

5.1 Verkehrsaufkommen, Lärm- und Lichtimmissionen 

Mit der geplanten Vergrößerung der Verkaufsflächen in dem Maße, die im bestehenden Be-

bauungsplan bereits untergebracht werden können, ist eine Erhöhung des Verkehrsauf-

kommens verbunden. Diese 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9a erlaubt es, weitere 

Stellplätze auf dem Grundstück unterzubringen. Daher sind die Auswirkungen einer Zunah-

me an Verkehrsbewegungen im Umfeld des Plangebietes zu untersuchen, um ggf. das Ent-

stehen städtebaulicher Missstände bzw. unzumutbarer Belastungen vermeiden zu können.  

Die Gemeinde Dollern hat daher unabhängig von dieser Bebauungsplan-Änderung ein Ver-

kehrsgutachten für den Ort in Auftrag gegeben, das auch die Verkehrsströme im Zusam-

menhang mit dem Betrieb Mohr einbezieht. Im Gutachten des Ingenieurbüros Zacharias vom 

November 2015 wurde die Verkehrsbelastung auf der Straße „Am Buschteich) mit ca. 2.500 

bis 3.000 Kfz pro Werktag ermittelt. Kunden des Kaufhauses Mohr und des EDEKA-Marktes 

sind in der gezählten Menge enthalten.  

Zur Erweiterung des Einkaufzentrums Mohr wurde vom Gutachterbüro Zacharias eine ge-

sonderte Stellungnahme verfasst (21.01.2016). Mit der geplanten Erweiterung des Kaufhau-

ses Mohr und einer Vergrößerung der Zahl der Stellplätze von 515 auf 650 sind Zuwächse 

von ca. 20 bis 25% zu erwarten. Bei einer pauschal angenommenen Zunahme des Verkehrs 

auf der Straße „Am Buschteich“ um 25% würde sich der Verkehr dort an Werktagen auf 

3.750 Kfz erhöhen. Dies wäre immer noch ein Wert, der im verträglichen Bereich einer 

Wohnstraße gemäß Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) läge. Nach der 

gutachterlichen Stellungnahme des Ingenieurbüros Zacharias bleibt darüber hinaus auch 

nach einer Erweiterung des Einkaufszentrums Mohr die Straße „Am Buschteich“ weiterhin 

leistungsfähig.  

Im Zusammenhang mit dieser Bebauungsplan-Änderung wurde darüber hinaus vom TÜV 

Nord am 09.02.2015 eine schalltechnische Immissionsprognose in erstellt. Die schalltechni-

sche Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass unter der Annahme, dass die Reinen 

Wohngebiete in der Nachbarschaft des Einkaufzentrums im Sinne der Gemengelagenrege-

lung der TA Lärm zu bewerten sind, dem Vorhaben aus schalltechnischer Sicht keine Be-

denken gegenüber stehen. Dabei wurde ein rechnerisch ermitteltes (theoretisches) tägliches 

Kundenverkehrsaufkommen zugrunde gelegt, das mit 8.832 Bewegungen am Tag (vgl. S. 

17 des Gutachtens) und einem über alle Wochentage gemittelten täglichen Aufkommen von 

5.050 Pkw-Bewegungen (vgl. S. 27 des Gutachtens) deutlich über dem vom Ingenieurbüro 

Zacharias gezählten Kundenverkehrsaufkommen liegt. Somit ist angesichts der inzwischen 
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vorliegenden Zählungsergebnisse von einer deutlich geringeren tatsächlichen Belastung 

auszugehen, als die Prognose ermittelt hat.  

Nach der Prognose bewegen sich die Immissionsbelastungen durch Verkehrslärm, die im 

Zusammenhang mit den Planungen des Betriebs Mohr stehen, in einem verträglichen Maß. 

Das Entstehen von städtebaulichen Missständen und unzulässigen Schallbelastungen ist im 

Zusammenhang mit der Betriebserweiterung nicht zu erwarten. Eine weitergehende Unter-

suchung hinsichtlich Verkehrslärm in einem Radius von 500 m ist somit nicht erforderlich: 

„Unter der Annahme, dass der sonstige öffentliche Verkehr geringer ist, wird der Grenzwert 

59 dB(A) der 16.BImSchv, der für WA- und WR-Gebiete gleichermaßen gilt, eingehalten. Ei-

ne Maßnahmendiskussion nach Ziffer 7.4 der TA-Lärm ist nicht erforderlich.“  

 

Insbesondere hinsichtlich der Ausgestaltung der geplanten Parkpalette an der Straße „Am 

Buschteich“ kommt es darauf an, dass auch neue, erhebliche Beeinträchtigungen durch 

Scheinwerferlicht vermieden werden. Hier ist durch die Gestaltung der Fassade der Parkpa-

lette sicherzustellen, dass den Schutzansprüchen der Wohnbebauung in der Nachbarschaft 

ausreichend Rechnung getragen wird. Eine Festsetzung, die dies bereits im Bebauungsplan 

regelt, ist in den örtlichen Bauvorschriften enthalten. Ein Nachweis hierüber ist im Bauge-

nehmigungsverfahren zu erbringen.   

 

6 Eingriffsregelung 

Mit dem Bebauungsplan wird die bisherige Grundflächenzahl (GRZ) auf dem Grundstück 

nicht verändert, jedoch die Überschreitungsmöglichkeit. Im Ergebnis ist es jetzt möglich, 

95% der Flächen gegenüber vorher 72% der Flächen zu versiegeln.  

Mit dieser Erhöhung wird aber nur eine Anpassung der Festsetzungen an den tatsächlich vor 

Ort schon bestehenden Versiegelungsgrad vorgenommen. Demnach wird keine erhebliche 

Neuversiegelung gegenüber dem bestehenden Bebauungsplan ermöglicht.  

Es wird nicht in hochwertige Boden- und Grundwasserverhältnisse eingegriffen. Klima und 

Luft sind durch die Planung nicht erheblich berührt. Anhaltspunkte für eine erhebliche Beein-

trächtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b. BauGB genannten Schutzgüter gibt es 

nicht.  

Ein erheblicher Eingriff wird durch den Bebauungsplan nicht vorbereitet. Ein Ausgleich im 

Sinne der Eingriffsregelung ist daher nicht zu schaffen.  

Belange des Artenschutzes sind bei der Umsetzung der Planung unabhängig von der Ein-

griffsregelung zu beachten. Dies gilt angesichts des Bestands insbesondere für den Fall, 

dass im Zuge der Bauarbeiten Bäume gefällt oder umgesetzt werden sollten.  

 

7 Maßnahmen zur Verwirklichung 

7.1 Bodenordnung 

Bodenordnerische Maßnahmen sind nicht erforderlich.  
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7.2 Kosten und Finanzierung 

Für die Gemeinde Dollern fallen im Zusammenhang mit dieser Bebauungsplan-Änderung 

keine weiteren Kosten an. Der Änderungsbereich ist vollständig erschlossen.  

8 Flächenangaben 

Da es sich um einen reinen Textbebauungsplan handelt, erübrigen sich Flächenangaben.  

 

 

Satzung und Begründung wurden ausgearbeitet vom Büro Cappel + Kranzhoff Stadtentwick-

lung und Planung GmbH, Hamburg, im Einvernehmen mit der Gemeinde Dollern.  


